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RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationa‐

les Privatrecht
Rev. crit. DIP Revue critique de droit international privé
RGBl Reichsgesetzblatt
RG Reichsgericht
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RHDI Revue Hellénique de Droit International
RIDC Revue de droit international et de droit comparé
RIF Registre International Français
RIW Recht der Internationalen Wirtschaft
RMS Royal Mail Ship
Rn Randnummer
RD Recueil Dalloz
RS Recueil Sirey
Rs. Rechtssache
S. Seite
SCA Senior Courts Act 1981
SchRegO Schiffsregisterordnung
SchiffsRG Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und

Schiffsbauwerken
SchSG Schiffssicherheitsgesetz
SeeAufgG Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet

der Seeschiffahrt (Seeaufgabengesetz)
SeeHRefG Gesetz zur Reform des Seehandelsrechts
SeeSchG Deutsches Seeschiedsgericht Hamburg
Sg. Sammlung
SMCA Sunken Military Crafts Act
s.o. siehe oben
1. SRÄG 1. Seerechtsänderungsgesetz
3. SRÄG 3. Seerechtsänderungsgesetz
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StGB Strafgesetzbuch
s.u. siehe unten
Sw. J. Int’l L. Southwestern Journal of International Law
TMMA RMS Titanic Maritime Memorial Act
Tul. Mar. L. J. Tulane Maritime Law Journal
u.a. und andere
U.C. Davis LR University of California Davis Law Review
UHC Underwater Cultural Heritage
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Develop‐

ment
Urt. Urteil
USA United States of America
U.S.C. United States Code
v Versus
v. Vom
VersR Zeitschrift für Versicherungsrecht, Haftungs-und Scha‐

densrecht
Vgl. Vergleiche
Vorbem. Vorbemerkung
WAZ Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Weekly Comp. Pres. Doc. Weekly Compilation of Presidential Documents
WL Westlaw
Wm. Rob. William Robinson's English Admiralty Reports
z.B. zum Beispiel
ZEuP Zeitschrift für europäisches Privatrecht
Zugl. Zugleich

Verzeichnis der Abkommen und Verordnungen
Brüssel Ia-VO Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen

Parlamentes und des Rates vom 12. Dezember 2012
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerken‐
nung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen

Brüssel-I-VO Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. De‐
zember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun‐
gen in Zivil- und Handelssachen

CCS Convention on the Continental Shelf
CFCLR Convention on Fishing and Conservation of Living

Resources of the High Seas
CHS Convention on the High Seas
Collision Covention Convention for the Unification of Certain Rules of

Law with respect to Collisions between Vessels 1910
CTS Convention on the Territorial Sea and Contiguous

Zone
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MARPOL International Convention for the Prevention of Pollu‐
tion from Ships 1973

OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environ‐
ment of the North-East Atlantic 1992

Registration Convention United Nations Convention on the Conditions for Reg‐
istration of Ships 1986

Rom I-VO Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Par‐
laments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht

Rom II-VO Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Par‐
laments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf
außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht

Rom II-VO-E Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Par‐
laments und des Rates über das auf außervertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (»Rom II«)

SAR International Convention on Maritime Search and Res‐
cue 1979

SC International Convention on Salvage 1989
SC 1910 1910 International Convention for the Unification of

Certain Rules of Law related to Assistance and Sal‐
vage at Sea and Protocol of Signature

Underwater Convention Convention on the Protection of the Underwater Cul‐
tural Heritage 2001

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade
Law

UNCLOS I United Nations Convention on the Law of the Sea
1958

UNCLOS II United Nations Convention on the Law of the Sea
1960 (Verhandlungen)

UNCLOS III United Nations Convention on the Law of the Sea
(Verhandlungen)

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea vom
10. Dezember 1982 (Vertragswerk)

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Develop‐
ment

UN-Charta Charter of the United Nations
Wreck Convention Nairobi International Convention on the Removal of

Wrecks 2007
YAR 2004 York-Antwerp Rules 2004
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Einleitung

Gegenstand der Arbeit

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Umgang vier verschiedener
Staaten (Deutschland, Frankreich, England1, Vereinigte Staaten von Ame‐
rika2) mit den kollisions- und materiell-rechtlichen Problemen der Ber‐
gung von Schiffen und Wracks auf Hoher See.

Vergleichsgegenstand sind damit alle Regelungen, die im Rahmen einer
Bergung von Bedeutung sein können. Dies schließt die jeweiligen nationa‐
len Sachrechte ebenso ein wie die entsprechenden kollisions- und verfah‐
rensrechtlichen Vorschriften der ausgewählten Länder. Die in diesem Be‐
reich bestehenden internationalen Abkommen werden ebenfalls eingehend
behandelt. Eine vertiefte Untersuchung des international standardisierten
vertraglichen Bergungsrechts (Lloyd’s Open Form) unterbleibt dagegen.3

Die in den letzten Jahren drastisch zunehmenden Migrationsströme aus
dem Nahen Osten nach Europa haben zu einem erhöhten Aufkommen un‐
zureichend ausgerüsteter Wasserfahrzeuge geführt, mit denen Menschen
auf der Flucht den Mittelmeerraum überqueren. Die vorliegende Arbeit

1. Kapitel:

A.

1 England ist Teil des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland (Ver‐
einigtes Königreich). Die ehemals unabhängigen Länder des heute Vereinigten Kö‐
nigreiches weisen nach wie vor rechtliche Unterschiede auf. Im Rahmen der vorlie‐
genden Arbeit wären sie daher getrennt zu behandeln. Aus diesem Grund wird die
Untersuchung auf England als politisch und wirtschaftlich bedeutendsten Staatsteil
des Vereinigten Königreiches und insbesondere als bedeutendsten Schifffahrts‐
standort beschränkt. Soweit England im Folgenden als »Staat« (z.B. Mitgliedsstaat
der EU und Mitgliedsstaat völkerrechtlicher Abkommen) bezeichnet wird, bezieht
sich dies immer auf England als Staatsteil des Völkerrechtssubjekts Vereinigtes Kö‐
nigreich. Mit Entscheid vom 23. Juni 2016 hat sich das Volk des Vereinigten Kö‐
nigreichs für einen Austritt aus der EU ausgesprochen. Der für das Verfahren erfor‐
derliche Antrag nach Art. 50 EUV wurde am 29. März 2017 gestellt. Bis zum Ab‐
lauf der zweijährigen Verhandlungsfrist bzw. bis zum Abschluss des Austrittsab‐
kommens behalten die auf England als Teil der EU bezogenen Ausführungen ihre
Gültigkeit.

2 Aufgrund des amerikanischen Föderalismus bilden die einzelnen Bundesstaaten
grundsätzlich selbständige Rechtskreise (»State Law«). Deren Recht ist vom Bun‐
desrecht (»Federal Law«) zu trennen, siehe dazu auch unten D.III.

3 Siehe dazu 3. Kapitel, B.I.
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widmet sich im ersten Teil vor allem der Bergung von hochseetauglichen
Schiffen, die trotz hinreichender Ausrüstung unerwartet in Not geraten.
Die Lebensrettung wird nur als Teil dieser Bergungsvorgänge behandelt.
Die sich durch die Flüchtlingsbewegungen über das Mittelmeer ergeben‐
den rechtlichen Fragen bilden keinen Schwerpunkt dieser Untersuchung.

Systematik der Arbeit

Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Im vorliegenden Kapitel wird
die vom Verfasser gewählte Arbeitsweise erläutert. Dazu zählen insbeson‐
dere Systematik und Methodik der Dissertation.

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Anwendungsfeld der Un‐
tersuchung, der Hohen See. Dies umfasst die Beleuchtung des rechtlichen
Sonderstatus dieser Gewässer und ihrer Bedeutung im Internationalen Pri‐
vatrecht.

Die Bergung auf Hoher See lässt sich objektbezogen in zwei Bereiche
unterteilen: Zum einen die Bergung von Schiffen, die auf Hoher See in
Gefahr geraten und sich aus dieser Notsituation nicht ohne fremde Hilfe
befreien können. Daneben steht die Bergung von Schiffen oder Schifftei‐
len, die auf Hoher See gesunken sind, also der Bereich der Wrackbergung.
Diese Differenzierung ist sinnvoll, da vom rechtlichen Standpunkt aus die
Bergung eines Wracks andere Schwerpunkte hat als die Bergung eines in
Seenot geratenen Schiffes. So spielen zum Beispiel sachenrechtliche Fra‐
gen bei einer Wrackbergung eine übergeordnete Rolle, während sie bei der
Bergung eines in Seenot geratenen Schiffes weniger von Bedeutung sind.

Das Sach- und Kollisionsrecht der Schiffsbergung ist Gegenstand des
dritten Kapitels. Im Rahmen dieses Abschnitts offen gebliebenen Fragen
widmet sich anschließend das vierte Kapitel. Das fünfte Kapitel befasst
sich mit dem für Schiffsbergungen einschlägigen Verfahrensrecht. Das
sechste Kapitel behandelt die Wrackbergung auf Hoher See und folgt da‐
bei einem ähnlichen Aufbau wie der Abschnitt zur Schiffsbergung. Diese
vier Kapitel bilden den Kern der vorliegenden Arbeit. Eine topische Glie‐
derung wird dabei einer Aufteilung nach Länderberichten vorgezogen. Die
topische Gliederung ermöglicht die fortlaufende Herstellung von Bezügen
zwischen den untersuchten Staaten und ist insoweit einer länderbezogenen
Gliederung, die zunächst die Rechtslage abstrakt darstellt und erst an‐
schließend Bezüge herstellt, überlegen.

B.
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Das siebte Kapitel bildet den Schlussteil der Arbeit. Es enthält eine Zu‐
sammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung und eine abschließende
Stellungnahme.

Im Anhang werden die für diese Untersuchung maßgeblichen Einrich‐
tungen und Organisationen kurz vorgestellt und die wichtigsten Texte
(auszugsweise) wiedergegeben.

Methodik der Arbeit

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit einem rechtlichen
Problem aus Sicht vier verschiedener Staaten, stellt Bezüge zwischen den
so gewonnenen Erkenntnissen her und analysiert diese. Es handelt sich da‐
mit um eine rechtsvergleichende Arbeit.

Zu Beginn einer rechtsvergleichenden Untersuchung steht die Frage der
Methodik. Um eine zielführende Bearbeitung des Themas sicher zu stel‐
len, erfolgen daher einige Anmerkungen zur vom Verfasser gewählten me‐
thodischen Vorgehensweise.

Makro- und Mikrovergleichung

Rechtsvergleichende Arbeiten können Rechtsordnungen hinsichtlich ihrer
Denkmethoden und Verfahrensweisen vergleichen oder sich auf spezifi‐
sche rechtliche Probleme konzentrieren. Ersteres wird als Makroverglei‐
chung, letzteres als Mikrovergleichung bezeichnet.4 Die Bergung von
Schiffen und Wracks auf Hoher See ist ein spezifisches rechtliches Prob‐
lem. Die vorliegende Untersuchung ist damit dem Bereich der Mikrover‐
gleichung zuzuordnen.

C.

I.

4 Siehe dazu Zweigert, K./Kötz, H., Rechtsvergleichung, 1996, S. 4 f.
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Klassischer und modifizierter Funktionalismus5

Mikrovergleichende Arbeit orientiert sich klassischerweise an dem von
Ernst Rabel begründeten6 und von Konrad Zweigert und Hein Kötz in
ihrem Standardwerk Einführung in die Rechtsvergleichung erstmals um‐
fassend aufgearbeiteten7 Begriff der Funktionalität.

Demnach muss die Ausgangsfrage jeder rechtsvergleichenden Arbeit
rein funktional gestellt werden, das zu untersuchende Problem frei von
den Systembegriffen der eigenen Rechtsordnung formuliert werden.

Es gilt, sich von der konkreten Ausgestaltung der einzelnen Systeme zu
lösen, um auf diese Weise die verschiedenen Herangehensweisen der
Rechtsordnungen an universale Probleme zu erforschen. Universal des‐
halb, weil die rechtsvergleichende Grunderfahrung herrscht, dass jede Ge‐
sellschaft ihrem Recht im Wesentlichen die gleichen Probleme aufgibt.

Zweigert/Kötz führen diesen Gedanken weiter und stellen die Behaup‐
tung auf, »daß gleiche Bedürfnisse des Rechtsverkehrs in allen ent‐
wickelten Rechtsordnungen der Welt auf gleiche oder sehr ähnliche Weise
gelöst werden«8. Dieses Phänomen fassen sie unter den Begriff der prae‐
sumtio similitudinis, also der »Vermutung für die Ähnlichkeit praktischer
Lösungen«9.

Es dauerte einige Jahrzehnte, bis dieser klassische Funktionalismus von
einem seiner Urheber kritisch aufgearbeitet wurde:

In seinem 1998 erschienenen Aufsatz Abschied von der Rechtskreisleh‐
re? distanziert Hein Kötz sich von seinem früheren Entwurf des Funktio‐
nalitätsbegriffes. Dieser sei bisweilen unzureichend, da er die Vorgänge in‐
nerhalb der nationalen Rechtsordnungen nicht beleuchtet:

II.

5 Die Begriffe »Funktionalismus« und »Funktionalität« werden hier synonym ge‐
braucht.

6 Siehe dazu Rabel E., Fachgebiete, 1937, S. 187: »Mit einem Wort: wir vergleichen
nicht starre Daten und isolierte Paragraphen, wir vergleichen vielmehr, welche Lö‐
sungen sich aus der Gesamtheit des ganzen vollen Rechtslebens in dem einen und
in dem anderen Staat in den gleichen Lebensfragen ergeben, und warum und mit
welchem Erfolg sie sich ergeben. Indem dieses umfassende Untersuchungspro‐
gramm die Funktion der Rechtsinstitute an die erste Stelle setzt« (Hervorhebung
durch den Verfasser).

7 Vgl. zu diesem Abschnitt Zweigert, K./Kötz, H., Rechtsvergleichung, 1996, S. 31 ff.
8 Zweigert, K./Kötz, H., Rechtsvergleichung, 1996, S. 39.
9 Ibid.
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»Dies ist gewiß ein nützliches Prinzip, das viele Fehler vermeiden hilft und
für die praktische rechtvergleichende Arbeit unentbehrlich ist. Aber es hat
doch auch den Nachteil, daß es manchmal von den wirklich interessanten und
wichtigen Fragen ablenkt. Denn man kann es mit einer ‚black box‘ verglei‐
chen, in die auf der einen Seite das ‚Problem‘ eingegeben und von der ande‐
ren Seite die ‚Lösung‘ ausgespien wird. Was wirklich in der ‚black box‘ ge‐
schieht, wird wenig beachtet und ist für das Funktionalitätsprinzip auch nicht
sehr wichtig. Oft sind aber die Lösungen nicht so interessant wie das Verfah‐
ren, in dem sie erzeugt worden sind.«10

Weitere kritische Aufarbeitungen des klassischen Funktionalitätsbegriffes
folgten. So setzt sich Ralf Michaels für die Verwendung eines »equiva‐
lence functionalism« ein. Die Lösungsansätze, mit denen sich verschiede‐
ne Staaten universalen Problemen nähern, müssen sich in das vorgegebene
rechtliche Gefüge ihres Landes einpassen. So entstehen unterschiedliche
Institute, die der Überwindung der gleichen Problemstellung dienen und
insoweit funktional äquivalent sind. Auch Michaels geht also von der
Grundannahme aus, dass das gleiche rechtliche Problem grundsätzlich
durch verschiedene (funktional äquivalente) Lösungsansätze behoben wer‐
den kann und folgt damit dem klassischen Funktionalitätsbegriff.

Nach Michaels Auffassung bildet »equivalence functionalism« sogar
den Kern dieses Ansatzes: »I propose to use equivalence functionalism …
because it represents the central element of functionalist comparative law
as developed by Rabel and Zweigert …«11.

Doch trotz dieses geistigen Verwandtschaftsverhältnisses sind der von
Michaels favorisierte Ansatz und der klassische Funktionalitätsbegriff
nicht deckungsgleich. Insbesondere das bisherige Verständnis der prae‐
sumtio similitudinis sieht Michaels kritisch. Seiner Ansicht nach ist die
Verwendung dieses Begriffs durch Zweigert/Kötz irreführend:

»Zweigert’s own formulation of ‚similarity‘ is misleading. Tort law and insu‐
rance law are not similar just because they fulfil the same function of provid‐
ing accident victims with compensation for their accidents. … They are simi‐
lar regarding only one element – namely, the solution of one specific problem.
This is not similarity. This is functional equivalence. … Because critics have
spilled much ink on a misunderstanding, this insight deserves repeating:
Functionalism leads to comparability of institutions that can thereby maintain
their difference even in the comparison. It neither presumes, nor does it lead
to, similarity.«12

10 Kötz, H., Rechtskreislehre, 1998, S. 504 f.
11 Michaels, R., Functional Method, 2006, S. 363.
12 Ibid., S. 371 f.
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Michaels positioniert sich mit seinem Funktionalitätsbegriff also in einer
gedanklichen Reihe mit Zweigert/Kötz, grenzt sich aber zugleich von der
praesumtio similitudinis ab.

Außerdem widmet er sich ausführlich der Frage nach einer »evaluative
function« des von ihm befürworteten »equivalence functionalism«. Hier
muss er Defizite des Ansatzes einräumen, denn der Annahme funktionaler
Äquivalenz liegt eben die Gleichwertigkeit der verschiedenen Lösungsan‐
sätze zugrunde. Daraus kann folglich keine Erkenntnis über das »bessere
Recht” gezogen werden: »Once a specific function has been used to deter‐
mine relative similarity, the same function cannot determine superiority,
for this would require a relative difference.«13

Deshalb muss für eine Bewertung ein anderer Maßstab dienen, z.B. die
Kosten eines Instituts oder seine Funktionalität oder Dysfunktionalität im
Gefüge der betroffenen Rechtsordnung. Eine Untersuchung des Gefüges
setzt jedoch die Einbeziehung anderer Institute voraus. So entsteht die Ge‐
fahr, dass die Untersuchung ihren mikrovergleichenden Ansatzpunkt ein‐
büßt: »Micro-comparison regarding individual functions turns into macro-
comparison between whole legal systems.«14 Trotz dieses Defizits spricht
sich Michaels im Ergebnis für die Verwendung eines »equivalence func‐
tionalism« aus.

Weitere Ansätze der Mikrovergleichung

Neben klassischem und modifiziertem Funktionalismus gibt es noch wei‐
tere Ansätze, die die methodische Grundlage eines Mikrovergleichs bilden
können. Nennenswert sind hier »comparative legal history«, »the study of
legal transplants« und »comparative study of legal culture«.15

»Comparative legal history« betrachtet die Entwicklung von rechtlichen
Regelungen über den Lauf der Zeit und beurteilt auf dieser Grundlage die
Verbindungen und Unterschiede ihrer Ausgestaltung.16

III.

13 Michaels, R., Functional Method, 2006, S. 374.
14 Ibid., S. 375.
15 Vgl. ibid., S. 341; für eine detaillierte Darstellung der wichtigsten Ansichten und

ihrer Entwicklung vgl. die Übersicht bei: Jaluzot, B., Méthodologie, 2005, S. 38 ff.
16 Vgl. Jackson, V., Comparative Law, 2012, S. 58 (Die Abhandlung behandelt »con‐

stitutional law«, die methodischen Grundsätze sind jedoch übertragbar auf »com‐
parative private law«) und Gordley, J., Legal History, 2006, S. 772 f.
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